
Hinweise zur Beantragung von Wohngeld  
 
Damit wir Ihren Wohngeldantrag möglichst schnell bearbeiten können, 
möchten wir Ihnen einige Hinweise geben. 
 
Wir benötigen  
 

• den von Ihnen ausgefüllten und unterschriebenen Antrag, 
 
• wenn Sie eine Mietwohnung haben, die ausgefüllte und unterschriebene 

Vermieterbescheinigung, 
 

• von Ihrem Mietvertrag nur die Seiten, auf denen Ihre persönlichen Daten, der Beginn des 
Mietverhältnisses, die Miete und Nebenkosten sowie die Unterschriften am Ende des 
Vertrages erkennbar sind. Das sind meistens die ersten 3 Seiten und die letzte Seite. 

 
• Wenn Sie ein Haus oder eine Eigentumswohnung haben, die Anlage zum Antrag auf 

Lastenzuschuss, Jahreskontoauszüge für Zinsen und Tilgung, Bescheid über 
Eigenheimzulage soweit Ihnen diese gewährt wird. 

 
• Sämtliche Einkommensnachweise aller zu Ihrem Haushalt gehörenden Personen, wie z.B. 

Verdienstbescheinigungen der letzten 3 Monate, Nachweis über Weihnachts- und 
Urlaubsgeld, über den Bezug von Arbeitslosengeld, von Unterhalt, Kindergeld (hier genügt der 
Kontoauszug), Zinsen, Abfindungen innerhalb der letzten 3 Jahre, 

 
• Kontoauszüge der letzten 3 Monate im Original zur Ansicht. 

 
• Soweit Sie innerhalb der letzten 12 Monate nach Itzehoe gezogen sind, benötigen wir von 

der Wohngeldstelle Ihrer vorherigen Gemeinde-/Stadtverwaltung eine so genannte 
Negativbescheinigung (über einen möglichen Wohngeldbezug dort). 

 
Bitte bringen Sie alle Nachweise in Fotokopie mit,  
nur den Antrag und die Vermieterbescheinigung im Original. !!! 
 
Haben Sie bitte Verständnis, dass wir wegen der Vielzahl der Anträge und Unterlagen 
keine Fotokopien für Sie fertigen können. 
 
Wenn Sie alle erforderlichen Unterlagen zusammen haben, können Sie Ihren Antrag 
persönlich abgeben und eventuell mögliche Fragen besprechen.  
 
Noch nachzureichende Unterlagen schicken Sie bitte per Post oder werfen sie in den 
Briefkasten an der Rathaustür oder in den roten Briefkasten vor der Glastür des 
Sozialamtes ein. 
 
Die Sachbearbeiterinnen für Wohngeldanträge sind 
 
Mieter/ Heimfälle A - J                                                               Frau Schmuhl, Tel. 603 299      
 
Mieter/ Heimfälle K - R                                                                 Frau Ruhser, Tel. 603 385                
      
Mieter/ Heimfälle S - Z                                                                     Frau Gluth, Tel. 603 392 
 
Hauseigentümer                                                                             Frau Nitsch, Tel. 603 237 
 
Wir bemühen uns um eine schnelle Bearbeitung Ihres Antrages. Bitte helfen Sie uns dabei, 
indem Sie unsere Hinweise beherzigen. 
Vielen Dank! 
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